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Kundmachung 
 

In der Gemeinderatssitzung am 19.05.2016 wurden nachstehende Tagesordnungspunkte behandelt 
und folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Beginn: 19:00 Uhr 

  

TTaaggeessoorrddnnuunngg  
 
Punkt 1. Präsentation „Landwirtschaftliche Vorsorgeflächen in Obsteig“ 

Punkt 2. Bestellung eines Mitgliedes und eines Ersatzmitgliedes für den Überprüfungsausschuss 
des Gemeindeverbandes Wohn- und Pflegeheim Mieming 

Der Gemeinderat ernennt (Gegenstimme Patrick Schaber) Herrn Christian Grutsch zum 
Mitglied und Herrn Mag. Simon Wilhelm zum Ersatzmitglied für den 
Überprüfungsausschuss des Gemeindeverbandes Wohn- und Pflegeheim Mieming 

Punkt 3. Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung des Wohn- und Pflegeheims 
Mieming 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig der Erweiterung des Wohn- und Pflegeheims 
Mieming zuzustimmen 

Punkt 4. Beratung und Beschlussfassung über die Erweiterung und Übersiedelung des 
Sozialsprengels Mieming in die Wohnanlage Hechenberger, Mieming 

Der Gemeinderat stimmt (Stimmenthaltung: Christian Oberguggenberger) der in der 
Vorstandssitzung vom 14.01.2016 verfolgten Variante 1 (Kosten: € 900.000,-, aufgeteilt 
nach dem vereinbarten Schlüssel) zur Übersiedelung des Sozial- und 
Gesundheitssprengels in die Wohnanlage Hechenberger zu 

Der Gemeinderat beschließt weiters, dass bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall 
des bisherigen begünstigten Vereinszwecks das Grundstück an die Gemeinde Mieming, 
Gemeinde Obsteig, Gemeinde Wildermieming, Gemeinde Stams, Gemeinde Mötz 
unentgeltlich zu übertragen ist, welche sich verpflichten, das Objekt zum gleichen oder 
zu einem ähnlichen gemeinnützigen Zweck zu nutzen. 

Punkt 5. Bestellung eines Ersatzmitgliedes für den Überprüfungsausschuss des 
Abwasserverbandes Gurgltal Imst - Inntal 

Der Gemeinderat bestellt Frau Margreth Muglach zum Ersatzmitglied für den 
Überprüfungsausschuss des Abwasserverbandes Gurgltal Imst – Inntal 

Punkt 6. Bestellung eines Bürgermeister-Stellvertreters für die Forsttagsatzungskommission 

Der Gemeinderat beschließt Herrn Vizebgm Alexander Egger zum Bürgermeister-
Stellvertreter für die Forsttagsatzungskommission zu bestellen 

Punkt 7. Neuverordnung der Verkehrszeichen im Gemeindegebiet Obsteig 

Der Gemeinderat der Gemeinde Obsteig beschließt alle verordnungspflichtigen 
Verkehrszeichen auf den Verkehrsstraßen des Ortsgebietes Obsteig aufzuheben und 
laut den beiliegenden Planunterlagen bildlich dargestellt, neu zu verordnen 

Punkt 8. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im 
Bereich der Grundstücke Nr. .311, 5553 und 5544/1, Wald/Schweigl, KG Obsteig 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Obsteig 
gemäß § 113 Abs. 3 iVm §§ 70 Abs. 1 und 64 Abs. 4 Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 
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– TROG 2011, LGBl. Nr. 56 den von DI Dr. Erich Ortner ausgearbeiteten und 
geänderten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Obsteig im Bereich der Grundstücke Nr. .311, 5553 und 5544/1, KG Obsteig, durch zwei 
Wochen hindurch vom 20.05.2016 bis 03.06.2016 zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen. 
Der Entwurf sieht folgende Änderungen des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Obsteig vor: 
1) Umwidmung der Gp. .311 bzw. einer Teilfläche der Gp. 5553, KG Obsteig, von 

derzeit Freiland in Sonderfläche für Hofstellen gem. § 44 TROG 2011 (ca. 3399 m2). 

2) Umwidmung einer Teilfläche der Gp. 5544/1, KG Obsteig, von derzeit Freiland in 
landwirtschaftliches Mischgebiet gem. § 40 Abs 7 TROG 2011 (ca. 539 m2) 

Gleichzeitig wird gemäß § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a) TROG 2011 der Beschluss 
über die dem Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 
Person oder Stelle abgegeben wird. 

Punkt 9. Beratung und Beschlussfassung über Auflage und Erlass eines Bebauungsplanes im 
Bereich Unterstrass Grundstücke Nr. .370, 5746, 5747, KG Obsteig, lt. planlicher 
Darstellung von DI Dr. Erich Ortner 

Der Gemeinderat beschließt, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. 

Punkt 10. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen des Montessori-Kindergartens 
Spatzennest betreffend eine finanzielle Unterstützung 

Der Gemeinderat lehnt das vorgeschlagene Finanzierungsmodell mit 11 Nein-Stimmen 
und 2 Ja-Stimmen (GR Patrick Schaber und GR Sabine Ortner) ab. 

Punkt 11. Genehmigung der Jahresrechnung 2015 und den Voranschlag 2016 für die 
Gemeindegutsagrargemeinschaft Fronhausen-Gschwent 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Jahresrechnung 2015 und den Voranschlag 
2016 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Fronhausen-Geschwent 

Punkt 12 Anträge, Anfragen, Allfälliges 

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Beschlüsse gefasst 

 

 

Zuhörer 5 
Presse 1 

Sitzungsende 23:27  Uhr 
 
 
 

Der Bürgermeister: 

Hermann Föger e.h. 
 

Angeschlagen am: 20. Mai 2016 
Abgenommen am: 06. Juni 2016 
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